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Öffentliche Bekanntmachungen Gemeinde Teutschenthal 
 
Öffentliche Bekanntmachung über die Möglichkeit der Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Landratswahl 
des Landkreis Saalekreis, die Bürgermeisterwahl der Gemeinde Teutschenthal 
und die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat der Ortschaft Steuden am 
07.06.2026 
 

1. Das Wählerverzeichnis für die Landratswahl des Landkreis Saalekreis, die 
Bürgermeisterwahl der Gemeinde Teutschenthal und die Ergänzungswahl zum 
Ortschaftsrat der Ortschaft Steuden kann in der Zeit vom 18.05.2026 bis 
22.05.2026 (an den Werktagen), während der folgenden Zeiten in der 
Einwohnermeldebehörde der Gemeinde Teutschenthal, Am Busch 19 in 06179 
Teutschenthal von den Wahlberechtigten eingesehen werden: 
 
Montag 09:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr 
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:00 Uhr 
Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr 

 
Der Bereich der Einwohnermeldebehörde ist nicht barrierefrei. 

Die Möglichkeit zur Einsichtnahme endet am 22.05.2026, 12:00 Uhr. 

Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das Wählerverzeichnis zu nehmen 
und die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten zu überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder 
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Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
haben Wahlberechtigte nur dann ein Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, 
wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Dieses Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. 

Während der Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis dürfen Wahlberechtigte 
Auszüge daraus fertigen, wenn diese im Zusammenhang mit der Prüfung des nach 
§18 Abs. 2a KWG LSA glaubhaft gemachten Wahlrechts einzelner bestimmter 
Personen stehen. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und 
unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann 
innerhalb der möglichen Frist zur Einsichtnahme, spätestens bis Freitag den 
22.05.2026 um 12:00 Uhr, bei der Einwohnermeldebehörde der Gemeinde 
Teutschenthal, Am Busch 19, 06179 Teutschenthal, einen Antrag auf Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses stellen. Der Antrag ist schriftlich oder mündlich als 
Erklärung zur Niederschrift zu stellen. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten 
bis spätestens zum 17.05.2026 (21. Tag vor der Wahl) eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlbereich durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen Wahlraum dieses Wahlbereiches oder durch Briefwahl teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter. 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

a. wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 15 Abs. 1a 
Kommunalwahlordnung (KWO LSA) (bis zum 17.05.2026) oder die 
Antragsfrist auf die Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 22 Abs. 
2 Nr. 1 KWO LSA (bis zum 22.05.2026) versäumt hat, 

b. wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Antragsfrist entstanden ist (§ 22 Abs. 2 Nr. 2 KWO LSA), 
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c. wenn sein Wahlrecht im Berichtigungsverfahren festgestellt wurde und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Gemeinde gelangt ist. 
 

Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum 05.06.2026, 18:00 Uhr, bei der Gemeinde Teutschenthal, 
Am Busch 19, 06179 Teutschenthal, in der Einwohnermeldebehörde mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 
Nummer 5.2 Buchst. a. bis c. angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 

6.    Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

a. einen für die jeweilige Wahl amtlichen Stimmzettel des Wahlbereiches, 
b. einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
c. einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist,   

versehenen hellblauen Wahlbriefumschlag und 
d. ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, 
so kann er die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 



Amtsblatt der Gemeinde Teutschenthal Teutschenthal, den 12.05.2026 
 

S e i t e  4 | 7 

 

 
Teutschenthal, den 12.05.2026 
 
 
gez. Stöhr 
Gemeindewahlleiter 
 
 
Wahlbekanntmachung zum Wahltag 
 
1. Am 07.06.2026 findet in der Gemeinde Teutschenthal  

die Landratswahl,  
die Bürgermeisterwahl und  
die Ergänzungswahl zum Ortschaftsrat Steuden statt. 

 
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

2. Die Gemeinde ist in folgende 13 Wahlbezirke eingeteilt: 

Wahlbezirk Wahlraum 
000001 – Angersdorf Dorfgemeinschaftshaus Angersdorf 

Lauchstädter Straße 47 
000002 - Eisdorf Freiwillige Feuerwehr Eisdorf* 

An der Würde 4 
000003 - Zscherben Freiwillige Feuerwehr Zscherben  

Angersdorfer Straße 9 
000004 - Holleben Grundschule Holleben  

Lutherplatz 3 
000005 - Teutschenthal Hort Hort „Crazy Kids“  

Am Stadion 9 
000006 - Dornstedt Kita „Max und Moritz“ 

An der Schule 2a 
000007 - Teutschenthal Bahnhof Kita „Kleine Riesen“ 

Köchstedter Straße 8 
000008 - Teutschenthal West Kita „Freche Früchtchen“* 

Schulstraße 1 
000009 - Teutschenthal KGZ Kultur- und Gemeindezentrum  

Schafberg 3 
000010 - Langenbogen Freizeitzentrum Freizeitzentrum Langenbogen* 

Paul-Schmidt-Straße 11 b 
000011 - Langenbogen Kita Kita Langenbogen  

Sanddornweg 2 
000012 - Steuden DGH Dorfgemeinschaftshaus Steuden* 

Rosa-Luxemburg-Platz 14 a 
000013 - Langenbogen Bahnhof Kita „Kleine Riesen“ 

Köchstedter Straße 8 
* kein oder nur eingeschränkter barrierefreier Zugang 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit bis zum 17.05.2026 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten zu wählen haben. 

3. Für das gesamte Wahlgebiet der Gemeinde Teutschenthal ist ein Briefwahlbezirk mit 
zwei Briefwahltischen im Verwaltungsgebäude eingerichtet. Die Briefwahlvorstände treten zur 
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Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 18 Uhr in der Verwaltung der Gemeinde 
Teutschenthal, Am Busch 19, 06179 Teutschenthal im Beratungsraum 04 und Beratungsraum 
05 zusammen. 
 
4. Jeder Wahlberechtigte, der keinen Wahlschein besitzt, kann nur in dem Wahllokal des 
Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

Die Wahlberechtigten haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung mitzubringen und ihren 
Personalausweis oder ein amtliches Dokument (etwa Reisepass oder Führerschein), 
Unionsbürger ihren gültigen Identitätsausweis oder Reisepass bereitzuhalten. Sie haben sich 
auf Verlangen des Wahlvorstandes über ihre Person auszuweisen. 

Die Wahlbenachrichtigung wird für eine etwa notwendig werdende Stichwahl 
zurückgegeben. 

5. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wahlberechtigte erhält bei Betreten 
des Wahlraumes für die Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, einen entsprechenden Stimmzettel 
ausgehändigt. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahllokals oder in einem 
besonderen Nebenraum unbeobachtet gekennzeichnet und in gefaltetem Zustand so in die 
Wahlurne gelegt werden, dass die Kennzeichnung von Umstehenden nicht erkannt werden 
kann. 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf die technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Eine 
Hilfeleistung ist unzulässig, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. 

Bei der Landratswahl Bei der Bürgermeisterwahl Bei der Ergänzungswahl 
des Ortschaftsrates 
Steuden 

- hat jeder Wähler eine 
Stimme.  
Der Wähler kennzeichnet auf 
dem Stimmzettel den Namen 
des Bewerbers, dem er seine 
Stimme geben möchte, 
durch Ankreuzen oder sonst 
zweifelsfreier Weise. 
 
 

- hat jeder Wahlberechtigte 
eine Stimme. 
Der Wähler kennzeichnet auf 
dem Stimmzettel den Namen 
des Bewerbers, dem er seine 
Stimme geben möchte, 
durch Ankreuzen oder sonst 
zweifelsfreier Weise. 
 

- hat jeder Wahlberechtigte 
bis zu drei Stimmen,  
Die Bewerber, denen der 
Wahlberechtigte seine 
Stimmen geben will, müssen 
durch Ankreuzen oder in 
sonstiger Weise zweifelsfrei 
gekennzeichnet werden. 
Jedoch insgesamt nicht 
mehr als drei Stimmen auf 
einem Stimmzettel abgeben, 
der Stimmzettel ist sonst 
ungültig. 

 

Bei der Wahl des Landrates, Bürgermeisters oder Ortsvorstehers) enthalten die Stimmzettel 
jeweils in alphabetischer Reihenfolge unter fortlaufender Nummer die Namen der 
zugelassenen Bewerber.  

Es besteht die Möglichkeit einer Stichwahl am 28.06.2026. 
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Wahlberechtigte, die für die Wahl des Landrates und des Bürgermeisters eine 
Wahlbenachrichtigung erhalten haben, behalten die Wahlbenachrichtigung für die Stichwahl. 
Personen, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind und für die erste Wahl einen 
Wahlschein erhalten haben und Personen, die erst für die Stichwahl wahlberechtigt sind, 
erhalten nur auf Antrag einen Wahlschein. 

6. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. Während der Wahlzeit sind in und 
an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu 
dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten (§ 35 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt). 
 
7. Wahlberechtigte, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlbereich, 
für den der Wahlschein gilt, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereiches oder 

b) durch Briefwahl teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen möchte, muss den Wahlschein mit den erforderlichen 
Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde beantragen. Briefwähler üben ihr Wahlrecht wie folgt 
aus: 

a) Der Wähler kennzeichnet persönlich und unbeobachtet seinen Stimmzettel. Finden 
gleichzeitig mehrere Wahlen statt, kennzeichnet er die Stimmzettel der Wahlen, für die 
er wahlberechtigt ist. 

b) Er legt den oder die Stimmzettel unbeobachtet in den amtlichen 
Stimmzettelumschlag und verschließt diesen. 

c) Er unterschreibt unter Angabe des Datums die auf dem Wahlschein vorgedruckte 
Versicherung an Eides statt zur Briefwahl. 

d) Er legt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den 
unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag und verschließt 
diesen. 

e) Er übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene Stelle. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

Hat der Wähler den Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese 
durch Unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl gegenüber dem Wahlleiter 
zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem erklärten Willen des Wählers 
gekennzeichnet hat. 

8. Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist 
unzulässig. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Auch der Versuch nach § 107a Abs. 3 des Strafgesetzbuches ist strafbar. 
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9. Die Auszählung der Stimmen und die Feststellung des Wahlergebnisses erfolgt unter 
Einsatz elektronischer Datenverarbeitung. 

 
Teutschenthal, den 12.05.2026 
 
 
 
gez. Stöhr 
Gemeindewahlleiter 
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